
A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 4. GRÜNFLÄCHEN 

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

MI(A) MISCHGEBIET BAUTEIL A 

MI(B) MISCHGEBIET BAUTEIL B 

® 2 VOLLGESCHOSSE (zwingend) 

2. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 

- BAUGRENZE 

i””D EINZÄUNUNGSVERBOT 

/vww\ VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN 

-o-^ FIRSTRICHTUNG 

3. VERKEHRSFLÄCHEN 

STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN 
Fahrbahnen: Asphaltoberfläche 

Fahrbahnoberfläche: Pflaster oder Platten mit bes. gestalterischen Maßnahmen 

zur Geschwindigkeitsreduzierung 

FUSSWEG 

FUSS- UND RADWEG kombiniert 

GRÜNFLÄCHEN (öffentlich) 

VERKEHRSGRUNFLÄCHEN, STRASSENBEGLEITGRUN (öffentlich) 

SICHTDREIECK 

BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRTEN 

BUSHALTESTELLE 

MULLTONNENABSTELLPLATZ 

GRÜNFLÄCHEN (privat) 

°0p 

GRÜNFLÄCHEN (privat) IM GEWERBEBEREICH 

BAUMBESTAND (zu erhalten) 

BAUMBESTAND (zu entfernen) 

BEPFLANZUNGSVORSCHLAG (It.Punkt 6, Textliche Festsetzungen) 
Z.B. AP » Acer pkmatoides (Spitz-Ahorn) 

Q = Querus robur (Süe*-Ekhe) 
F = Fogus sSvatica (Rot-Buche) 
T = tlio eodato (Wrter-Linde) 
TG = tiki ’Greenspire' (Stodt-Ünde) 
TR = tlia cordata 'Rancho’ (kWnkronige Winter-Linde) 

MITTELKRONIGER BAUM (zu pflanzen), STANDORT FESTGELEGT 

5. SONSTIGE PLANZEICHEN 

Jffij 

[oj 

lB. ^6'00 

UMGRENZUNG VON GARAGEN 

STELLPLÄTZE 

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS 

MASSANGABE IN METERN 

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG 

6. PLANZEICHEN ALS HINWEISE 

GRUNDSTUCKSGRENZE BESTEHEND 

■o-x <3^ GRUNDSTUCKSGRENZEN - AUFZUHEBEN 

- GRUNDSTUCKSTEILUNG ALS VORSCHLAG 

GEBÄUDE BESTAND 

TT TT TT GEBÄUDE NEUBAU (städtebaulicher Gestaltungsvorschlag) 

FTI PARZELLEN - NUMMER 

STADT MUHLDORF LANDKREIS MÜHLDORF 

AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
für das 

BAUGEBIET "NÖRDLICH HARTHAUSER STRASSE" 
TEIL I . 
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BAYERN (GO) DIESEN BEBAUUNGSPLAN ALS 

SATZUNG 
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Raiffeisenstraße 4 1 
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Tel. 08441 A6018 & 
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MÜNCHENER STR. 77 
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ENTWURF: 08.04.97 
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725 FLURSTÜCK - NUMMER 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn Mühldorf a. Inn, 14.12.1998 
Az.: 51-610-31/35 

Aufstellung eines Bebauungsplanes 

Nördlich der Harthauser Straße Teil I“ 

Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn wurde der Bebauungsplan angezeigt. Das Landratsamt 
Mühldorf a. Inn bestätigte mit Bescheid vom Q 7 ju[j |ggg 
daß der Bebauungsplan keine Rechtsvorschriften verletzt. 

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde in der Zeit vom 12.05.1997 - 13.06.1997 durchge¬ 
führt. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeitraum beteiligt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 07.10.1997 wurde in der Zeit vom 12.12.1997 - 
13.01.1998 öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeit¬ 
raum beteiligt. 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluß des Stadtrates vom 23.04.1998 Nr.63 den Be¬ 
bauungsplan i.d.F.v. 31.03.1998 als Satzung beschlossen. 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau¬ 
ungsplan ist nach § 12 BauGB a. F. rechtsverbindlich. 

Der Bebauungsplan i.d.F.v. 31.03.1998 kann ab 06.08.1998 im Stadtbauamt, Huterergasse 
2, 1. Stock, Zimmer Nr. N101 eingesehen werden. 

i 
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A. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 
•k-k-k'k'k'k'k'k-k-k’k'k'k-k'k-k'k'k'kic'k’k'k-ic'k-kJc'ic'k’k-ie-k-kJc’k'k'k 

1. Der Bebauungsplan wird neben dem bestehenden Flächennutzungsplan 

der Stadt Mühldorf a.Inn aufgestellt. 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren entsprechend 

geändert. 

Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplanes: 

Dringender Bedarf an Gewerbeflächen für die 

Auslagerung von Betrieben aus dem innerstädtischen 

Bereich, da hier keine Erweiterungsmöglichkeiten 

bestehen. 

2. Mit diesem Bebauungsplan soll die Rechtsgrundlage und die städte¬ 

bauliche Ordnung für den im Plan begrenzten Geltungsbereich ge¬ 

schaffen werden. 

B. GRÖSSE, LAGE, BESCHAFFENHEIT DES GRUNDSTÜCKES 
************************************************** 

1. Grundstücke des Geltungsbereiches: 

1.1 Grundstücksgrößen des Geltungsbereiches: 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

Flur Nummer 

725 

725/1 

728 

742/3 

742/4 

742/6 

742/11 

742/12 

742/13 
759/2 

760 

760/1 

760/2 

(Teilbereich) 

(Teilbereich) 

(Teilbereich) 

(Teilbereich) 

(Teilbereich) 

32 393 m2 

1 089 m2 

4 380 m2 

74 m2 

617 m2 

2 462 m2 

236 m2 

327 m2 

1 237 m2 

2 035 m2 

167 m2 

8 91 m2 

1 340 m2 

47 248 m2 

Fläche des Geltungsbereiches gesamt: 4,725 ha 

(alle Fl. Nr. in Gemarkung Mühldorf) ============ 

/ 3 



3 

1.2 Grundstückseigentümer des Geltungsbereiches: 

Flur Nummer 725/1, 742/3, 760, 760/1, 760/2 

Stadt Mühldorf am Inn, Stadtplatz 21, 84453 Mühldorf am Inn 

Flur Nummer 725 

Zeilinger Martin, Innere Neumarkter Str. 40, 84453 Mühldorf am Inn 

Flur Nummer 728 

Landkreis Mühldorf am Inn, Töginger Str. 18, 84453 Mühldorf am Inn 

Flur Nummer 742/4 

Seemann Johann und Karin, Harthauser Str. 4, 84453 Mühldorf am Inn 

Flur Nummer 742/6, 742/11, 742/12, 

Fechner Hans Dieter, Harthauser Str. 2a, 84453 Mühldorf am Inn 

Flur Nummer 742/13 

Fechner Hans Dieter, Harthauser Str. 2a, 84453 Mühldorf am Inn 

Fechner Robert, Harthauser Str. 2a, 84453 Mühldorf am Inn 

2. Grenzen 

Im Nordwesten wird das Baugebiet durch landwirtschaftlich genutzte 

Fläche begrenzt. Im Nordosten grenzt das Baugebiet an eine best. 

Wohnbebauung, getrennt durch den Fürstenweg. 

Die südliche Begrenzung ist die Böschung zum Innkanal, getrennt 

durch die Harthauser Straße. 

Westlich grenzt das Baugebiet an eine bestehende Gewerbebebauung 

und eine Wohneinheit an. 

3. Entfernung des Bauqebietes zu folgenden Einrichtungen: 

3.1 Bahnhof 

3.2 Omnibushaltestelle 

3.3 Kirche 

3.4 Volksschule 
3.5 Versorgungsläden 

1 200 m 

200 m 

500 m 

2 000 m 

500 m 

Das Gebiet liegt ca. 2 000 m nördlich des Ortskernes von Mühldorf. 

4. FORM, HÖHENLAGE, BODENBESCHAFFENHEIT 

Das Gelände ist eben und stellt ein unregelmäßiges Vieleck mit 

einem dreieckigen Abschluß nach Osten dar. Die Erweiterung 

westlich des Grüngürtels umfaßt die bestehende Bebauung mit 

Wohnhäusern. 
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Das Gelände liegt ca. 0,5 m tiefer als die Harthauser Straße. 

Im Gründungsbereich ist kein Grundwasser zu erwarten. 

Als Untergrund ist kiesiger Boden zu erwarten. Zur Herstellung 

eines tragfähigen und sicheren Baugrundes sind keine besonderen 

Maßnahmen notwendig. 

C. GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG 
'k-k-k'k-k'k'k'k-k-k'k-k’k'k'k'k'kic'k'k'k'k'k’k-k'k-k'k'k'k-k'k 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG: 

MI - Mischgebiet (§ 4 BauNVO) aufgeteilt nach MI (A) Wohnbebauung 
und MI (B) Gewerbenutzung 

2. FLÄCHENZUSAMMENSTELLUNG IN ha 

Nr. Flächenbezeichnung 

1. Netto-Wohnbauland 

(Gesamtfläche Wohn¬ 

baugrundstücke ) 

ha ha Bruttobauland 

Bestand 

Neubauten 

Netto-Wohnbauland gesamt 

2. Netto-Gewerbefläche gesamt 

3. Verkehrsflächen 

Harthauser Straße 

Fürstenweg 

Erschließungs Straßen 

Wohnstraßen 

Fußwege 

Fuß-und Radweg 

kombiniert 

gesamt 

4.1 Öffentliche Grünflächen 

gesamt 

4.2 Flächen Für Gemeinbedarf 

gesamt 

5.0 BRUTTOBAULAND GESAMT 

0,280 

0,921 

1,201 

2,037 

1,201 

2,037 

25,42 

43,11 

0,475 

0,240 

0,243 

0,056 

0,048 

0,177 

1,239 

0,243 

0,005 

4,725 

1,239 

0.243 

0.005 

4.725 

26,22 

5,14 

0,11 

100 
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3. WOHNFORMEN, BELEGUNGSZIFFERN, STELLPLÄTZE 

Nr. Wohnform 

WF 

Zahl 

VG 

Zahl 

Geb. 

Zahl 

WE 

Beleg. 

Ziffer 

(P/WE) 

Pers . 

(P/WF) 

Stell¬ 

platz 

Garage 

01 Doppelhaus 

04 Gewerbenutzung 

II 

II 

22 22 88 22 G 

22 St 

98 St 

gesamt 31 27 108 22 G 

120 St 

Es ist damit zu rechnen, daß das Gebiet innerhalb von 3 Jahren 

ab Inkrafttreten des Bebauungsplanes bebaut wird. 

Dann werden ca. 108 Einwohner mit ca. 10 vorschulpflichtigen 

Kindern in dem Gebiet wohnen. 

4. WOHNDICHTE 

Netto- Wohndichte Pers./ha Netto-Wohnbauland (1.0) 

108 / 1,201 NW= 89,93 

Brutto-Wohndichte Pers./ha Brutto-Bauland (5.0) 

108 / 4,725 BW= 22,86 

Netto-Wohnungsdichte WE /ha Netto- Wohnbauland (1.0) 
27 / 1,201 22,48 WE 

je ha Netto-Wohnbauland 

D. KOSTENSCHÄTZÜNG - ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG (Brutto) 
************************************************************ 

1. GRUNDERWERB für Straßen und öffentliche Plätze 

ohne Ansatz, da kostenfreie Übergabe an Stadt. 

2. FAHRBAHNEN, GEHWEGE, STELLPLÄTZE (Herstellung) 

2.1 Erschließungsstr. 2 990 m2 a DM 170.- DM 508 300.- 

Neubau 

mit öffentl. Stellplätzen 

und Entwässerung 

(Kanal wird über Herstellungsgebühr erstellt) 
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2.2 Linksabbiegespur 340 m2 a DM 250.- DM 85 00 0.- 

Harthauser Str. 

2.3 Gehwege/ Radwege 2 250 m2 a DM 120.- DM 270 000.- 

3. KOSTEN FÜR ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN 

Großbäume, Hochstamm, Stammumfang 16-18cm, 

einschl. biologischer Bodenverbesserung, 

Pflanzgruben, Pflanzlieferung, Pflanzarbeiten, 

Pflanzenverankerung und Fertigstellungspflege 

34 Stück a DM 840,-- DM 28.560,-- 

Pflanzflachen einschl. biologischer Bodenverbesserung, 

Feinplanie, Pflanzenlieferung, Pflanzarbeiten, Mulche 

und Fertigstellungspflege für geschlossene Pflanzungen 

mit Sträuchern und Kleingehölzen 

ca. 820 m2 a DM 45,-- DM 36.900,-- 

Rasen/Wiesenflächen einschl. biologischer Boden¬ 

verbesserung, Feinplanie, Saatgut, Einsaat und 

Fertigstellungspflege für geschlossene Pflanzungen 

mit Sträuchern und Kleingehölzen 

ca. 1.640 m2 a DM 6,-- DM 9.840,-- 

Straßenbegleitgrün 

230 m2 ä DM 50,-- DM 11.500,-- 

Gesamtkosten netto 

zuzüglich 15 % MWSt 

DM 86.800,-- 

DM 13.020,-- 

Gesamtkosten brutto DM 99.820,-- 

Aufgerundet ca. DM 100.000,-- 

4. STRASSENBELEUCHTÜNG 

Einheiten 10 Stk a DM 3 000.- DM 30.000,- 

DM 993.300,- 

/7 
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5. SONSTIGE KOSTEN 

5.1 Architekt - Privatauftrag, daher ohne Ansatz 

5.2 Projektierung Straße / Kanal DM 35 000.- 

5.3 Notar-, Vermessungs-, Grundbuchgebühren DM 50 000.- 

HERSTELLUNGSKOSTEN GESAMT DM 1 078 300.- 

Aufgrund der Haushaltslage der Stadt ist die Erschließung nur gesichert, 

wenn diese mit Verträgen mit den Grundstückseigentümern vereinbart ist. 

E. WEITERE ERLÄUTERUNG 
•k'k'k-k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-k'k'k-k'k-k'k'k'k-k'k 

0. ALLGEMEINES 

Die Bebauung ist als "Mischgebiet (MI) geplant. 

Bis auf 3 Wohnhäuser und eine Lagerhalle im Westen ist das Gelände un¬ 

bebaut. Nebengebäude, die nicht im amtlichen Lageplan dargestellt sind 

wurden auch hier nicht eingetragen. 

1. PLANUNG und STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

Das neue Baugebiet schließt entlang der Harthauser Str. eine Lücke 

zwischen der bestehenden Bebauung im Osten und einer gemischten Be¬ 

bauung im Westen, mit Anschluß an die Reihen- und Doppelhausbebauung, 

nördlich des Fürstenweges. 

Entlang der Harthauser Str. werden Grundstücke für gewerbliche Nutzung 

ausgewiesen. Mit dieser Bebauung erfolgt eine schalltechnische Ab¬ 

schottung des Verkehrslärmes zu dem bestehenden Wohngebiet am Fürsten¬ 

weg und der Wohnbebauung im Norden des Geltungsbereiches. 

Weiter wird städtebaulich ein guter Übergang von der Nordtangente über 

die Gewerbenutzung zur Wohnbebauung erreicht. 

Entlang der Harthauser Str. kann für Gewerbe eine Präsentation der 

Produkte über attraktive Gebäudegestaltung erfolgen. 

Statt einer eintönigen langen und geradlinigen Erschließung der Wohn¬ 

bebauung im Norden wurde die Straße in einem leichten Bogen bis zu 

einem Wendeplatz geführt. Über diese Straße werden auch die südlich 

gelegenen Gewerbegrundstücke erschlossen. 
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Die Wohnbebauung wird als Doppelhäuser ausgewiesen, um die Wohneinheiten 

einzuschränken und eine städtebaulich gute Anbindung an das zu 

erwartende Wohngebiet im Norden zu erreichen. 

Die Doppelhäuser sind in optimaler Süd-Süd-West-Lage geplant. Somit ist 

die Möglichkeit der Nutzung der passiven Solarenergie gewährleistet. 

Mit einer 2-reihigen Bebauung wird im nördlichen Spitz ein Anschluß an 

die bestehende Bebauung nördlich des Fürstenweges erreicht. 

Mit der Wohnbebauung wird nach Norden nur ein vorläufiger Ortsrand 

erstellt, da lt. Flächennutzungsplan eine Weiterführung des Baugebietes 

geplant ist. Über eine Wohnstraße mit Verkehrsberuhigung werden noch 

zwei Doppelhäuser im westlichen Teil des Geltungsbereiches angebunden. 

Das Gewerbegrundstück im Osten des Geltungsbereiches wird mit einem 

Autohaus bebaut. Nördlich davon ist eine Riegelbebauung mit lärmfreier 

Gewerbe- und Ladennutzung möglich. 

Bei der alten Anbindung des Fürstenweges an die Harthauser Str. ist ein 

dreieckiges Grundstück als öffentliche Grünfläche Abschottung der best. 

Häuser zur Nordtangente. 

Vor der bestehenden Bebauung im Westen wird ein Grünsteifen von ca. 20m 

eingeplant. In diesem Bereich wird ein Gehweg festgelegt, der an die 

zukünftige nördliche Erweiterung angebunden werden kann. 

2. GRÜNORDNUNG 

Planungsziele 

Der Grünordnungsplan als Bestandteil des Bebauungsplanes ist das 

planerische Instrument der Verwirklichung der Ziele des Natur¬ 

schutzes und der Landschaftspflege im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes (vgl. Art. 3 Abs. 2 BayNatSchG.). Er dient als 

Grundlage für die Nutzung der nicht überbauten Grunstücksflächen. 

Er hat die Aufgabe der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes im 

Zusammenwirken mit der Bauordnung, der Sicherstellung der optimalen 

Benutzbarkeit der öffentlichen und privaten Freiräume und der 

Sicherung des Naturhaushaltes. 
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Ausgangsgrundlage 

Landschaftsbild: 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Landschaftsbildregion der 

glazial überprägten Landschaften des Alpenvorlandes und dem Land¬ 

schaftsbildkomplex der Terrassen und Auen der Alpenvorlandflüsse 

außerhalb der Endmoränenwälle. Wesentliches Strukturmerkmal dieser 

Landschaft ist die Geomorphologie, die gekennzeichnet ist von durch 

deutlich sichtbare Stufen, getrennte Terrassen und schotterreiche 

Talauen. Die ebenen Terrassenflächen sind überwiegend von landwirt¬ 

schaftlicher Nutzung und inselhafter Waldverbreitung geprägt. 

Einzelhöfe, Weiler- und Haufendörfer mit Block- oder Gewannflur sind 

das typische Besiedlungsbild. 

Die Landschaft in der das Planungsgebiet liegt, ist daher sensibel 

gegenüber dem Einfügen von geometrischen, überdimensionierten Makro¬ 

strukturen, die die Vernetzung der vorhandenen Strukturen teilen 

würde. 

Das geplante Mischgebiet liegt auf einer Höhe von ca. 450m ü.NN, 

ca. 200 m nördlich der Terrassenstufe des Inn. 

Südlich der Harthauser Straße verläuft der Innkanal, dessen steile 

Uferböschungen mit einem sich sukzessiv weiterentwickelten Bestand 

aus heimischen Baum- und Straucharten bewachsen sind. 

Weitere Kleinstrukturen mit charakteristischer Vegetation der Bio¬ 

topflächen sind in unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes nicht 

vorhanden. 

Ortsbild: 

Das Ortsbild der Stadt Mühldorf wird von Norden geprägt durch 

vorgelagerte Einzelhöfe und Weiler in landwirtschaftlicher Flur. 

Aufgrund der Ebenflächigkeit der Terrassenfläche haben sich dort 

großflächige Wohn- und Gewerbegebiete entwickelt. Der Ortsrand im 

Norden beeinflußt aufgrund der Ebenflächigkeit der Landschaft und 

der niedrigen Bebauung das Landschaftsbild nicht wesentlich, die 

Eingrünung der Ortsränder ist ausreichend gewährleistet. 

Planung der Freiflächen 

Die Gestaltung der Freiflächen erfolgt einerseits unter dem 

Gesichtspunkt, einen möglichst hohen Anteil biologisch aktiver 

Flächen (Rasen- und Pflanzflächen) zu erreichen. 

Dies wird durch die Pflanzung von Großbäumen, Festsetzung von 

Pflanzflächen und Ausweisung von möglichst großer zusammenhängender, 

öffentlicher Grünflächen unterstützt. Zusammen mit den Hausgärten 

der Wohnbebauung im Norden (und der Festsetzung einer freiwachsenden 

Hecke am Ortsrand) werden die Verbindung zur freien Landschaft her¬ 

gestellt, die Bauräume gegliedert und die Baukörper in die Land¬ 

schaft eingebunden. 

Dabei wird andererseits besonderes Augenmerk darauf gelegt, daß eine 

durchgehende Grünstruktur ("Pflanzriegel") als Pendant zu den Bau¬ 

körpern entsteht und daß sich der Rand der Bebauung zur freien Land¬ 

schaft hin nicht abgrenzt, sondern sich auch nach außen öffnet und 

sich somit besser in das charakteristische Landschaftsbild einfügt. 
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Entlang der vorhandenen und geplanten Erschließungsstraßen wird auf 

öffentlichen wie privaten Grundstücksflächen die Pflanzung von 

großkronigen Laubbaum-Reihen zur Unterstützung der räumlichen 

Gliederung und zur Verbesserung des Straßenbildes festgesetzt, u.a. 

eine Fortführung der außerhalb des Planungsgebietes bereits vor¬ 

handenen Straßenbaumpflanzung entlang der Harthauser Straße 

("Nordtangente"). 

Die unterschiedliche Auswahl der Baumarten in den einzelnen 

Straßenräumen erhöht deren Indentifikation. 

Die Artenauswahl sämtlicher festgesetzter Gehölzpflanzungen erfolgt 

nach Maßgabe der örtlichen Standortbedingungen überwiegend 

mit Gehölzen der potentiell natürlichen Vegetation (Reiner Labkraut- 

Eichen-Hainbuchenwald) . 

Der Versiegelung von Flächen, die zu einer Einschränkung der Grund¬ 

wasserneubildung führt, wird durch die Festsetzung wasserdurch¬ 

lässiger Beläge für nur periodisch genutzte befestigte Flächen 

(Garageneinfahrten, Stellplätze) vorgebeugt. 

Für die gewerblichen Bauvorhaben in den Parzellen 23 bis 25 ist im 

Rahmen der Baueingabeplanung ein qualifizierter Freiflächengestal¬ 

tungsplan gefordert, der insbesondere Aussagen zur beabsichtigten 

Gestaltung der befestigten Flächen (Versiegelung), zu Lage und Um¬ 

fang der begrünten Flächen und Angaben über Standorte, Arten und 

Pflanzgrößen der vorgesehenen Gehölze beinhalten muß. 

Zusammenfassend erfolgt die Ausweisung von Grünflächen unter den 

Gesichtspunkten: 

Verbesserung der Umwelthygiene durch Erhaltung möglichst großer 

biologisch aktiver Flächen zur Minderung vom Immissionsbelas¬ 

tungen, Verbesserung des Mikroklimas durch Pflanzung schatten¬ 

spendender Bäume und Erhaltung eines natürlichen Wasserhaus¬ 

haltes ; 

Sicherung des Naturhaushaltes durch standortgemäße Verwendung von 

Pflanzen und möglichst großflächiger Versickerung der Nieder¬ 

schlagswässer ; 

Sicherung und Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie 

städtebauliche Einbindung des Ortsrandes durch Ausweisung 

gliedernder Freiräume und raumwirksamer Grünelemente wie Bäume, 

Strauchpflanzungen und Wiesen; 
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3 . VERKEHR 

Die HäupterSchließung des Baugebietes erfolgt über eine Abzweigung von 

der Harthauser Straße nach Norden mit Anschluß an die Leinberger Str. 

Bei dieser Abzweigung wird die Harthauser Straße um eine Linksabbieger¬ 

spur erweitert. 

Circa mittig des Baugebietes erschließt eine Stichstraße mit Wendehammer 

den westlichen Bereich. Der Wendehammer ist mit 20 m Durchmesser aus¬ 

reichend für den Lastverkehr der Gewerbeanlieferung sowie für Müllfahr¬ 

zeuge . 

Vom Wendehammmer weiter nach Westen führt eine verkehrsberuhigte 

Wohnstraße zur Erschließung von weiteren 2 Doppelhäusern. Am Ende dieser 

Wohnstraße wird ein Umkehrplatz als ausreichend angesehen. Für not¬ 

wendige Anbindungen von Grundstücken weiter im Westen, kann diese Straße 

eventuell später fortgeführt werden. 

Die bestehende Anbindung im Osten an die Harthauser Straße wird ge¬ 

schlossen. An dieser Stelle wird eine Bushaltestelle angeboten. Aus der 

Altdorfer Straße kann über den Fürstenweg nach Nordwesten und über die 

neue Haupterschließungsstraße wieder in die Harthauser Straße einge¬ 

fahren werden. 

Entlang der Harthauser Straße wird ein kombinierter Fuß-Radweg mit 3 m 

Breite errichtet. 
Die neue Erschließungsstraße erhält einen Gehweg, der gut an den best. 

Gehweg der Leinberger Straße anschließt. 

Ebenso erhält die Stichstraße nach Westen bis zum Wendehammer einen 

Gehweg der über den westlichen Grünstreifen an den Geh/Radweg der 

Harthauser Straße angebunden wird. 

Der ruhende Verkehr wird mit Garagen und Stellplätzen auf den Privat¬ 

grundstücken nachgewiesen. 

4■ SCHALLSCHUTZ 

Das Gutachten Bericht 0992/bl/pie vom 13.03.1997 und das ergänzende 

Schreiben 0992/L10/pie vom 06.02.1998 der Steger + Piening 

GmbH München sind Bestandteil der Begründung. 

5. VER- UND ENTSORGUNG 

WASSERVERSORGUNG 

Die Wasserversorgung ist durch die Stadt Mühldorf gesichert. Die vor¬ 

handenen Leitungen haben ausreichnde Querschnitte und die Versogungs- 

leitungen des Plangebietes können hier angeschlossen werden. 
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STROMVERSORGUNG 

Die Versorgung des Plangebietes erfolgt durch das Netz der Stadtwerke 

Sollte eine neue Trafostation notwendig werden, ist ein Standort in 

der nordwestlichen öffentlichen Grünfläche vorgesehen. 

GASVERSORGUNG 

Die Gasversorgung ist durch einen Erdgasanschluß gegeben. 

ABWASSER 

Die Entsorgung erfolgt über die städtische Kanalisation. 

Es ist ein abgemagertes Mischsystem geplant und die gesamte Regenent¬ 

wässerung ist auf dem Grundstück zu versichern. 

MÜLLENTSORGUNG 

Die Müllentsorgung ist durch die Müllabfuhr des Landkreises gesichert 
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A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 
************************************** 

Darstellung auf Planzeichnung 

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 
•k'k-k-k-kie-k'k-k-k'k-k-k'k'k'k-kic-k-k'kie'k'k'k-kic'k'k-k'k 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

1.1 Das Bauland ist nach § 6 BauNVG festgesetz als: 

- Mischgebiet - (MI) 

Aus Schallschutzgründen wird eine 

Gliederungsfestsetzung getroffen nach: 

A gemäß § 6 BauNVO 

mit zulässiger Nutzung lt. §6,Abs.2,Ziff.1 

- Wohngebäude 

B gemäß § 6 BauNVO 
es wird zwingend gewerbliche Nutzung lt. §6, 

Abs.2,Ziff.2-7 festgesetzt, Wohnbauten sind nur lt. 

Punkt 2.1.2 zugelassen 

1.4 Untergeordnete Nebenanlagen nach § 14 Abs.1 BauNVO sind allgemein 

zulässig. Einrichtungen für die Tierhaltung (z.B. Hundezwinger, 

Vogelvoliere, Hasenstall usw.) sind nicht zugelassen. 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

2.1 Wandhöhe, Grundflächenzahl, Geschoßflächenzahl 

2.1.1 BAUGEBIET A (il) 2 Geschoße zwingend 

max. Wandhöhe 6,2 m von OK Bordstein 

GRZ (§ 19 BauNVO) max. 0,4 

GFZ (§ 20 BauNVO) max. 0,8 

Das Dachgeschoß ist nach Art. 48 BayBO auszuführen und nicht als 

Vollgeschoß nach Art. 2, Abs.4 BayBO. 

Die Anrechnung der Geschoßfläche erfolgt nach § 20 Abs.2 BauNVO. 

Die Wohneinheiten von Doppelhaushälften werden auf 2 Wohnein¬ 

heiten begrenzt, wobei eine Wohnung nur als Einliegerwohnung zu¬ 

gelassen wird. 

1.2 BAUGEBIET 

MI (A) 

1.3 BAUGEBIET 

MI (B) 
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2.1.2 BAUGEBIET B II 2 Geschoße 

max. Wandhöhe 6,0 m, max. Firsthöhe 8,0 

GRZ (§ 19 BauNVO) max. 0,6 

GFZ (§ 20 BauNVO) max. 1,2 

Pro Parzelle ist eine Wohneinheit für Betriebsangehörige und 

Aufsichtspersonal mit dem Maß der baulichen Nutzung wie Punkt 

2.1.1 zulässig. 

Der Bestand auf den Fl. Nr. 742/4, 742/11, 742/13 ist davon 

ausgenommen. Ebenso ausgenommen ist die Parzelle 23 mit dem 

angrenzenden Nebengebäude. Hier gelten die Angaben aus 2.1.1. 

2.2 Mindestgrößen der Baugrundstücke: 

2.2.1 BAUGEBIET A 

300 m2 für Doppelhaushälften 

500 m2 für Einfamilienhäuser 

2.2.2 BAUGEBIET B 

2 000 m2 für Gewerbegrundstücke 

Die Grundstücksteilungen dürfen nur so vorgenommen werden, daß 

ein Mindestgrenzabstand von 5 m zum Gebäude (incl. 2m Grenz- 

bepflanzung laut Ziff. 6.4.2.3 verbleibt. 

Die in Art. 6 und 7 BayBO aufgeführten Mindestabstandsflächen 

werden durch diese Festsetzung ausgeschlossen. 

Vom Punkt 2.2.2 ist die Parzelle 23 ausgenommen 

3 . BAULICHE GESTALTUNG 

3.0 ALLGEMEINES 

3.0.1 Die Versorgungsmedien sind unterirdisch zu führen. 

3.1. BAUKÖRPER 

Baugebiet A 

3.1.1 Der Grundriß eines Doppelhauses muß die Form eines länglichen 

Rechteckes aufweisen (Seitenverhältnis mind. 7:5). 

3.1.2 Die Oberkante des Erdgeschoß-Fertigfußbodens darf nicht mehr als 

0,20 m über der Oberkante Bordstein liegen. 

Doppelhäuser, die an der Grenze zusammengebaut werden, sind 

trauf-, first-, und gestaltungsgleich auszubilden. Das erstein- 

gereichte Bauvorhaben hat Vorrang. 

/4 
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3.1.4 Mülltonnenboxen aus Sicht- u. Waschbeton sind unzulässig. 

Mülltonnen sind mit den Außenanlagen unauffällig zu gestalten. 

3.1.5 Im Süden bis Südwesten der Gebäude sind Anbauten (z.B. Winter¬ 

garten) über die Baugrenze bis zu einer Tiefe von 1,5 m zulässig. 

3.2. BAUKÖRPER 

Baugebiet B 

3.2.1 Die Oberkante des EG Fußbodens darf max. 1.2 m (in Verbindung 

mit Laderampen) über der Oberkante Bordstein liegen. 

Bei anderer Nutzung darf diese Höhe 0,3 m nicht überschreiten. 

3.2.2 Kellergeschoße dürfen nicht durch Abgrabungen und Abböschungen 

des Geländes freigelegt werden. Ausnahmsweise kann an einer 

Gebäudeseite einem Lichtgraben mit einer max. Tiefe von 2,0 m 

und einer Länge von max. 5,0 m zugestimmt werden. 

3.2.3 Die Baukörper sind mind. alle 40 m (Gebäudelänge und Gebäude- 

breite) durch Vor- oder Rücksprünge von mind. 2,0 m zu gliedern. 

3.3 DACHFLÄCHEN 

BAUGEBIET A 

3.3.1 Der Dachfirst muß in Längsrichtung und mittig der Gebäude 

verlaufen. Die Firstrichtung ist mit Planzeichen festgelegt. 

Ungleiche Neigungswinkel der beiden Dachf1. sind unzulässig. 

3.3.2 Dachneigung von Satteldächern : 30-35 Grad 

Als Dacheindeckung sind Dachschindel naturrot vorgeschrieben. 

3.3.3 Anbauten wie Garagen und Freisitze etc. sind durch Absetzen der 

Dachfläche vom Hauptgebäude deutlich zu trennen. (Mindestabstand 

zwischen Hauptdach und abgeschlepptem Dach = 0,8 m) 

3.3.4 Dachüberstände: 

am Giebel max. 0,30 m, an der Traufe max. 0,50 m. 

Größere Überstände sind nur in Verbindung mit Baikonen und Frei¬ 

sitzen bis 1,0 m zugelassen. 

3.3.5 Dacheinschnitte sind nicht zugelassen 

3.3.6 Dachgauben sind nur als stehende Giebelgauben bei Dachneigungen 

von 35 Grad zulässig. Eine Gaube darf die Breite von 1,5 m nicht 

überschreiten. 

Pro Doppelhaushälfte und Dachseite ist eine Gaube zugelassen. 

Zwerchgiebel sind unzulässig. 

3.3.7 Pro Hausseite sind höchstens 2 Dachflächenfenster mit einer 

Größe von max. 1,0 m2 lichte Glasfläche je Fenster zugelassen. 

Dachflächenfenster neben Gauben sind unzulässig. 

Bei Doppelhäusern ist eine einheitliche Lösung auszubilden. 
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3.3.8 Solaranlagen (Sonnenkollektoren) sind in der Dachneigung 

zulässig, wenn sie im Einklang mit der Gestaltung des Gebäudes 

stehen. 

3.4 DACHFLÄCHEN 

BAUGEBIET B 

3.4.1 Als Dachform sind Pult- Sattel- und Sheddächer zugelassen. 

Die Dachneigung ist ab 5 Grad möglich und darf 20 Grad nicht 

überschreiten. 

Als Dacheindeckung sind Profilbleche und Dachplatten in 

roter bis rotbrauner, sowie grauer Farbe zugelassen. Ebenso 

zulässig sind naturfarbene Zink- und Alubleche. 

Flachdächer sind auch mit einer geringeren Dachneigung zuge¬ 

lassen . 

3.5 FAS SADENGE S TALTUNG 

BAUGEBIET A 

3.5.1 Als Material für die Fassade sind zugelassen: 
Verputztes Mauerwerk (ruhige Oberflächenstruktur, kein Zierputz) 

Natur-Holzverkleidung - helle bis mittlere Töne 

Sockel mit unterschiedlicher Putz- oder Farbgestaltung zur 

Fassade sind nicht zugelassen. 

3.5.2 Großflächige Wandverkleidungen aus Keramik, Kunst- u. Naturstein¬ 

platten sind nicht zugelassen. 

3.5.3 Baikone sind in Holz- oder Stahl-/ Glaskonstruktion auszuführen. 

Übereckbaikone sind nur dann zulässig, wenn sie umlaufend 

sind und keine Gebäudeeinschnitte erfolgen. 

3.6 FASSADENGESTALTUNG, WERBEANLAGEN 

BAUGEBIET B 

3.6.1 Die Fassadentöne sind in hellen bis gedeckten Farben zu halten. 

Grelle Töne sowie Signal- und Leuchtfarben sind unzulässig. 

3.6.2 Zugelassen sind Werbeanlagen bis max. 6.0m Höhe und Fahnen mit 

einer max. Höhe von 7,0 m. In der anbaufreien Zone wird die 

Montage auf 4 Fahnen pro Gewerbeeinheit begrenzt. 

Nicht zugelassen sind Werbeanlagen an der Einfriedung, sowie 

Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften. Die Größe der 

Werbeanlage wird über Einzelbaugenehmigung geregelt. 

3.6.3 Werbehinweisschilder, auch unter der genehmigungspflichtigen 

Größe, sind nur an den von der Stadt festgelegten Standorten 

zugelassen. 
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4. GARAGEN, STELLPLÄTZE, NEBENGEBÄUDE 

4.1 Für jedes Wohnhaus ist min. eine Garage und ein Stellplatz auf 

dem Grundstück zu errichten. Im Falle einer zusätzlichen 

Einliegerwohnung ist ein weiterer Stellplatz auch außerhalb der 

Baugrenze nachzuweisen. 

4.2 Die Garagen dürfen nur auf den hierfür bezeichneten Flächen 

errichtet werden. 

4.3 Garagen müssen mit ihrer Einfahrtsseite mind. 5,0 m von der 

Straßenbegrenzungslinie entfernt sein. 

4.4 Garagen, die an der Grundstücksgrenze zusammengebaut werden, 

sind trauf-, first- und gestaltungsgleich auszubilden. 

Die ersteingereichte Garage hat Vorrang. 

Das Gleiche gilt für Nebengebäude, die mit Pultdächern 

(Baugebiet B) ausgebildet werden können. Die Trennwand zum 

Nachbarn ist als Brandwand auszubilden. 

4.5 Stellplätze im Baugebiet B dürfen nur über eine Grundstücks- 

einfahrt und nicht von der Straße her angefahren werden. 

5. EINFRIEDUNGEN, ZUFAHRTEN 

5.1 Die Wohnbaugrundstücke können an der Straßenfront mit einem 

Holzzaun mit senkrechter Lattung und im Bauteil B mit einem 

Stahlzaun mit senkrechten Sprossen aus leichtem Rund- oder 

Profilstahl (kein Baustahlgewebe) umgeben werden. 
Zäune aus waagrechten Profilbrettern und ornamentale Stahlzäune 

sind nicht zulässig. 

Für Grenzzäune zwischen den Grundstücken sind Maschendrahtzäune 

zugelassen. Die Zäune sind zu hinterpflanzen. 

Maximal zulässige Höhe für Zäune im Baugebiet A: 1,0 m. 

im Baugebiet B: 2,0 m. 

Bei Grünflächen, direkt an die Straße angrenzend, ist die Ein¬ 

friedung soweit von der Grundstücksgrenze zurückzuversetzen, 

daß zwischen Zaun und Straßenverkehrsflächen ein Pflanzstreifen 

von mind. 1 m Breite verbleibt. 

5.2 Kurze geputzte Mauerstücke im Einfahrtsbereich sind mit einer 

Höhe von 1,0 m zulässig. 

5.3 Ein Einzäunungsverbot ist mit Planzeichen fixiert. 

Hier sind auch Hecken oder niedrige Sockelmauern nicht 

zugelassen (Vorgartenbereich). 

Private Zufahrten sind in der Tiefe eines Stellplatzes zur Straße 

von einer Einzäunung freizuhalten. 

5.4 Die Zufahrt von der Harthauser Str. auf die Fl. Nr. 742/6 

entfällt nach Verkehrswirksamkeit der neu zu erstellenden 
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Erschließungsstraße. 

Die Zufahrt zu Fl. Nr. 742/13 von der Harthauser Str. entfällt, 

wenn eine Bestandsänderung eintritt. 

6. GRÜNORDNUNG 

6.1_Allgemein 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der 

notwendigen Verkehrsflächen vom jeweiligen Grundstückseigen¬ 

tümer zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

6.2_Grünflächen (öffentlich) 

Für die mit Planzeichen gemäß Planzeichen A.4 festgesetzten 

öffentlichen Grünflächen wird gemäß § 9 (1) 25a BauGB folgendes 

Pflanzgebot festgesetzt: 

6.2.1 Pflanzung von Laubbäumen gemäß den Festsetzungen durch Plan¬ 

zeichen A.4: 

F = Fagus silvatica (Rot-Buche) 

Q = Quercus robur (Stiel-Eiche) 

T = Tilia cordata (Winter-Linde) 

TG = Tilia cordata "Greenspire" (Stadt-Linde) 

AP = Acer platanoides (Spitzahorn) 

entspricht Bäume entlang der Harthauser Straße 

6.2.2 Pflanzung von Sträuchern: 

Flächendeckende Pflanzung auf mindestens 40 % der Grünfläche. 

Zu verwenden sind ausschließlich die Arten der potentiell 

natürlichen Vegetationsgesellschaft des Labkraut-Eichen- 

Hainbuchenwaldes (Galio carpinetum). 

Auswahlliste geeigneter Arten der festgesetzten Vegetationsge¬ 

sellschaft des Labkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes: 

Bäume 1. und 2. Ordnung 

Acer campestre - Feldahorn 

Acer plantanoides - Spitzahorn 

Carpinus betulus - Hainbuche 

Fraxinus excelsior - Esche 

Prunus avium - Vogelkirsche 

Quercus petraea - Traubeneiche 

Quercus robur - Stieleiche 

Sorbus aucuparia - Eberesche 

Tilia cordata - Winterlinde 
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Sträucher 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 

Crataegus monogyna - Weißdorn 

Corylus avellana - Haselnuß 

Daphne mezereum - Seidelbast 

Euonymus europaea - Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare - Liguster 

Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa - Schlehe 

Rhamnus cathartica - Echter Kreuzdorn 

Rosa arvensis - Feldrose 

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball 

Die verbleibende Grünfläche ist mit Landschaftsrasen 

einzusäen, (siehe 6.3.3) 

6.2.3 Mindestpflanzgrößen und -qualitäten: 

Alle Gehölze haben der Güteklasse A des Bundes Deutscher Baum¬ 

schulen zu entsprechen. 

Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm. 

Sträucher: 2 x verpflanzt, 60-100 cm 

6 ■ 3_Grünflächen (privat) im Gewerbebereich- Parzellen 23-25 

Für die mit Planzeichen gemäß A.4 festgesetzten 

privaten Grünflächen im Gewerbebereich wird gemäß § 9 (1) 25a 

BauGB folgendes Pflanzgebot festgesetzt: 

6.3.1 Pflanzung von Laubbäumen gemäß den Festsetzungen durch 

Planzeichen A.4: 

TG = Tilia cordata "Greenspire" (Stadt-Linde) 

AP = Acer platanoides (Spitzahorn) 

6.3.2 Pflanzung von Sträuchern: 

Flächendeckende Pflanzung. 

Zu verwenden sind vorwiegend die Arten der potentiell natürlichen 

Vegetationsgesellschaft des Labkraut-Eichen- 

Hainbuchenwaldes (Galio carpinetum). Die Beimischung weiterer 

geeigneter Straucharten ist bis zu einem Anteil von 30 % zu¬ 

lässig . 

Die Bepflanzung ist angrenzend an öffentliche Verkehrsflächen 

mit niedriger Strauchpflanzung und zu den Baugrenzen hin mit 

hohen und mittelhohen Sträuchern auszuführen. 

6.3.3 Einsaaten: 

Soweit die Grünflächen eine Breite von mindestens 5m aufweisen, 

ist es alternativ zu den Festsetzungen 6.3.2 auch zulässig, 

angrenzend an öffentliche Verkehrsflächen einen Streifen von 

maximal 3 m Breite mit Landschaftsrasen nach RSM 7.1-7.4 mit 
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Kräutern einzusäen. 

6.3.4 Mindestpflanzgrößen und -qualitäten: 

Alle Gehölze haben der Güteklasse A des Bundes Deutscher Baum¬ 

schulen zu entsprechen. 

Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm. 

Sträuchen 2 x verpflanzt, 60-100 cm 

6.3.5 Die festgesetzten Grünflächen dürfen nicht für Lagerplätze, 

Stellplätze oder ähnlich befestigte Flächen verwendet werden. 

Sie dürfen nur für die notwendigen Grundstückszufahrten in einer 

Breite von je maximal 6 m unterbrochen werden. 

6.3.6 Einschließlich der zeichnerisch festgesetzten Bäume ist je 

angefangene 300 m2 überbaubare Grundstücksfläche ein groß- 

kroniger Laubbaum zu pflanzen. 

Artenauswahl wie 6.2.1, Mindestgröße wie 6.2.3. 

6.3.7 Bei einer Teilung der überbaubaren Grundstücksflächen in mehrere 

Grundstücke ist beiderseits der entstehenden Grund¬ 

stücksgrenze ein je mindestens 3m breiter Bereich nach Maßgabe 

der Festsetzungen 6.3.2 mit Sträuchern und einem Anteil 

von 6 % Heistern oder Hochstämmen flächendeckend zu bepflanzen 

(in der Planzeichnung beispielhaft in Parzelle 25 darstellt). 

Die Vorschriften des Art. 47 Abs. 1 AGBGB (Grenzabstände von 

Pflanzen) finden keine Anwendung. Diese Flächen dürfen nicht 

von befestigten Flächen unterbrochen werden. 

6 ■ 4_Grünflächen (privat) 

Für die mit Planzeichen A.4 festgesetzten privaten Grünflächen 

und die (mit Ausnahme der notwendigen Verkehrsflächen) zu 
begrünenden, nicht überbauten Grundstücksflächen wird gemäß 

§ 9 (1) 25a BauGB folgendes Pflanzgebot festgesetzt: 

6.4.1 Pflanzung von Laubbäumen gemäß den Festsetzungen durch Plan¬ 

zeichen A.4: 

F = Fagus silvatica (Rot-Buche) 

Q = Quercus robur (Stiel-Eiche) 

TG = Tilia cordata "Greenspire" (Stadt-Linde) 

TR = Tilia cordata "Rancho" (kleinkronige Winter-Linde) 

Bei den Parzellen 06 bis 17 wird zwischen den Garagenein¬ 

fahrten auf den jeweiligen Grundstücksgrenzen die Pflanzung 

eines Baumes vorgeschlagen. In diesem Fall finden die Vorschrif¬ 

ten des Art. 47 Abs. 1 AGBGB (Grenzabstände von Pflanzen) keine 

Anwendung. 
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6.4.2 Einschließlich der zeichnerisch festgesetzten Bäume ist je 

angefangene 200 m2 Brutto-Grundstücksflache ein mittel- oder 

großkroniger Laubbaum oder ein hochstämmiger Obstbaum zu 

pflanzen. 

Empfohlen werden Arten der potentiell natürlichen Vegetations¬ 

gesellschaft des Labkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio- 

carpinetum), bei Obstgehölzen sind standortgerechte, lokal¬ 

typische Sorten zu bevorzugen. 

Mindestpflanzgröße: Laubbaum Stammumfang 16-18 cm 

Obstbäum Stammumfang 10-12 cm 

6.4.3 Entlang der Grundstücksgrenzen zur offenen Landschaft (vor¬ 

läufiger Ortsrand) ist eine freiwachsende Hecke in einer Breite 

von mindestens 2 m aus Sträuchern zu pflanzen. 

Empfohlen wird die Verwendung der Arten der potentiell natür¬ 

lichen Vegetationsgesellschaft des Labkraut-Eichen-Hainbuchen- 

waldes (Galio-carpinetum). 

Geschnittene Hecken sind hier nicht zulässig. 

6.5_Geschnittene Hecken: 

Geschnittene Hecken sind nur in den Parzellen 1-22 zulässig, 

nicht jedoch an den Grundstücksgrenzen entlang des Ortsrandes 

(siehe hierzu Festsetzung Ziff. B.6.4.3). 

Hecken dürfen eine Höhe von 1,20 m, in Sichtdreiecken eine Höhe 

von 1,00 m, nicht überschreiten. 

Empfohlen wird die Verwendung nachfolgend aufgeführter Gehölze: 

Acer campestre (Feldahorn) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 
Cornus mas (Kornelkirsche) 

Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) 

6.6 Necrativliste : 

Nachfolgend aufgeführte Gehölze sind nicht zulässig: 

- Nadelgehölze, ausgenommen Pinus sylvestris (Schwarz-Kiefer), 

soweit sie eine Höhe über 1,50 m erreichen; 

- Trauerformen und rotlaubige Gehölze; 

- Hecken aus Tujen, Scheinzypressen; Fichtenhecken 

6.7 Zeitpunkt der Pflanzung: 

Die festgesetzten Pflanzungen und Einsaaten sind jeweils 

spätestens in der nach Inbetriebnahme der Gebäude folgenden 

Pflanzperiode (März/April oder Oktober/November) auszuführen 

und abzuschließen. 

Ausgefallene Pflanzen sind nachzupflanzen, Nachpflanzungen 

müssen den Güteanforderungen der entfernten Bepflanzung ent- 
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6.8 

6.9 

6.10 

7.0 

7.1 

7.2 

7.3 

sprechen. 

Freiflächengestaltungspläne: 

Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der 

Nachweis des Versiegelungsgrades, Maßnahmen zur Grünordnung 

- insbesondere Vegetationsplanung - sind (mit Ausnahme für die 

Parzellen 1-22) gemäß Art. 5 BayBO in einem qualifizierten 

Freiflächengestaltungsplan darzustellen, der gemäß § 1 Art. 5 

Bau VerfVO mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. 

Der geprüfte Plan wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

Bepflanzung im Sichtdreieck: 

Das Sichtdreieck ist von jeglichen baulichen Anlagen, auch 

genehmigungs- und anzeigefreien Anlagen, ausgenommmen Ein¬ 

friedungen freizuhalten. Einfriedungen, Bepflanzungen und 

Ablagerungen sind nur bis zu einer Höhe von 1,00m, gemessen von 

der Fahrbahnoberkante, zulässig. 

Das Bepflanzen mit Bäumen ist zulässig, sofern diese eine 

Kronenansatzhöhe von mindestens 2,50 m haben. 

Fassadenbegrünung, Rankgerüste 

An Gebäude bzw. Gebäudeteilen mit fensterlosen oder nicht 

transparenten Fassaden von mehr als 4 m Breite sollten ge¬ 

eignete Kletterpflanzen gepflanzt werden. 

Containerstellplätze sind mit Rankgerüsten zu umbauen und 

einzugrünen. 

BEFESTIGTE FLÄCHEN 

GrundstücksZugänge und -Zufahrten, Fußwege und private Eigen¬ 

tümerwege sind funktionsabhängig so zu befestigen, daß ein mög¬ 

lichst geringer Abflußbeiwert erreicht wird. Wasserdurchlässige 

Beläge wie Rasenfugenpflaster, Rasengitter- steine, Schotter¬ 

rasen und wassergebundene Decken sind zu bevorzugen. 

Die Entwässerung dieser Flächen darf nicht auf öffentliche 

Flächen erfolgen. Das Niederschlagswasser ist in den 

betreffenden Grundstücken zu versickern. 

Benachbarte Gargenzufahrten sind in einheitlichem Belagsmaterial 

herzustellen. 

Offene Stellplätze dürfen nicht versiegelt werden. Zulässig 

sind nur wasserdurchlässige Beläge gemäß Ziffer B.7.1. Satz 2. 

Öffentliche Parkplätze sind in Pflasterbelag von der Fahrbahn 

abzusetzen. 
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8.0 

9.0 

9.1 

9.2 

9.3 

10. 

10.1 

ABGRABUNGEN, AUFSCHÜTTUNGEN, LÄRMSCHUTZWALL 

entfällt 

ABWASSERBESEITIGUNG 

Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird als abgemagertes Misch¬ 

system ausgeführt. Kellerentwässerung ist nur über Hebeanlagen 

möglich. Unverschmutztes Niederschlagswasser (Dach- u. Hof- 

flächen, Wohnstraßen) ist über Sickergruben, auf dem eigenen 

Grundstück zu versickern. Der Betreiber hat sicherzustellen, daß 

keine Öl- und Benzinverunreinigungen in die Sickergrube gelangen 

können. 

Öffentliche Verkehrsflächen werden über die städtische 

Kanalisation entwässert. 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 

Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, Behandeln 

und Verwenden wassergefährdender Stoffe müssen so beschaffen sein 

und so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden, 

daß eine Verunreinigung von Grundwasser oder Oberflächengewässern 

nicht erfolgen kann. 

Anlagen zur Lagerung und zum Transport wassergefährdender Stoffe 

müssen, entsprechend Art. 37 BayWG, angezeigt werden. 

SCHALLSCHUTZ 

BAULICHE SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 

Außenbauteile von Aufenthaltsräumen an Ost-, Süd- oder West¬ 

fassaden müssen mindestens die folgenden resultierenden 

bewerteten Schalldämm-Maße R'w,res nach DIN 4109 aufweisen: 

Abstand von der R'w, res 

Straßenmittenachse in dB 

< 17m 45 

17 bis 33m 40 

Innerhalb eines Abstandes von 50m zur Straßenmittenachse der 

Harthauser Str. sind bei Wohnungen Grundrisse zu bevorzugen, bei 

denen Aufenthaltsräume über ein Fenster belüftet werden können, 

das an einer von der Straße abgewandten Fassade liegt. 

Wo dies im Einzelfall aus gewichtigen Gründen nicht möglich ist, 
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sind bei Räumen, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden 

(Schlaf-, Kinderzimmer), alternative Lüftungsmöglichkeiten wie 

z.B. Lärmpufferzonen oder mechanische Lüftungen vorzusehen, die 

auch eine ausreichende Raumbelüftung unter Gewährleistung des 

erforderlichen Schallschutzes ermöglichen (siehe Hinweise) 

Die Lüftungseinrichtungen dürfen das oben genannte erforderliche 

Schalldämm Maß R'w,res im jeweiligen Fassadenabschnitt nicht ver¬ 

schlechtern . 

10.2 IMMISSIONSWIRKSAME FLÄCHENBEZOGENE SCHALLEISTUNGSPEGEL 

Das Gesamtgebiet ist nach § 1 (4) BauNVO hinsichtlich der maximal 

zulässigen Geräuschemissionen gegliedert. 

Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemis¬ 

sionen je m2 Grundfläche innerhalb der Parzellen folgende 

immissionswirksame flächenbezogene Schalleistungspegel L-WA" 

nicht überschreiten: 

Parzellennummer tags 

58 dB (A) 

60 dB (A) 

61 bzw 65 dB (A) 

23 

24 

25 

Bei Parzelle 25 gilt der niedrigere Wert bei Schallausbreitung 

nach Nordosten zum allgemeinen Wohngebiet, der höhere bei 

Schallausbreitung nach Norden und Westen zu den Wohnhäusern 

im Mischgebiet. 

Die Einhaltung dieser Vorgaben kann von der Genehmigungsbehörde 

durch Vorlage eines Schallgutachtens verlangt werden (zum Rechts- 

verfahren siehe Hinweise). 

Darüber hinaus gelten innerhalb des Mischgebietes die Immissions- 

richtwerte der TALärm / VDI 2058 von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts. 

11. VERSORGUNGSFLACHEN 

Ein Standort für eine eventuell notwendig werdende Trafostation 

wird in der nordwestlichen öffentlichen Grünfläche entlang des 

eingeplanten Rad- und Gehweges vorgesehen. 

C. HINWEISE 

/14 



14 

**************** 

1_._KARTENGRUNDLAGE 

Amtliches Katasterblatt M 1:1000, Koordinatenangabe auf Daten¬ 

träger . 

Vermessungsamt Mühldorf a. Inn, 

Ergänzung des Baumbestandes erfolgt durch den Planverfasser. 

Die Maßentnahme aus dem Plan ist nur bedingt möglich. 

Für die Maßhaltigkeit wird keine Gewähr übernommen. 

Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen. 

2_._ALLGEMEINES 

2.1 Das Baugebiet wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. 

Altlasten sind der Stadt nicht bekannt. 

Bei Humus- und Bodenabtrag ist sorgfältigst auf eventuelle 

geschichtliche Funde zu achten. Auf die Anzeigepflicht nach Art 8 

DSchG wird hingewiesen. 

2.2 Von der Harthauser Str. erfolgt die Verkehrsanbindung über 

eine neue Straße. Die Harthauser Str. wird bei dieser Anbindung 

mit einer Linksabbiegerspur erweitert. Weitere Zufahrten von 

der Harthauser Str. sind nicht möglich. 

2.3 Bei Verwendung von festen Brennstoffen wird auf die Entstehung 

von Stickoxyden und deren negative Auswirkung für die Umwelt 

hingewiesen. 

2.4 Bei der Errichtung der Gebäude sollte auf die Verwendung von 

Tropenholz verzichtet werden. 

3_._LÄRMS CHUTZ 

3.1 Hinweise zum baulichen Schallschutz 

Auf den Parzellen 24 und 25 sollten Fenster von Wohnräumen nicht 

direkt zur Harthauser Straße gewandt liegen. Vielmehr sollten 

Wohnbereiche möglichst durch vorgelagerte Gewerbegebäude ge¬ 

schützt werden. Bei Dachgeschoßwohnungen sollten die straßenzu- 

gewandten Fassaden zurückspringen, um die Abschirmungwirkung der 

Gebäudekanten auszunutzen (Dachterrassen südlich der Wohnbereiche 

vorsehen). 

Die in den Festsetzungen angegebenen Anforderungen an die Luft- 

schalldämmung von Außenbauteilen führen bei Fensterflächenan¬ 

teilen von weniger als 20% und Massivbauweise mit R'w der Wand 

a 45dB in der Regel zu folgenden Schallschutzklassen der Fenster 

nach DIN 2719: 

bei R'w,res 2 45 dB: Schallschutzklasse 4, 

bei R'w,res 2 40 dB: Schallschutzklasse 3, 
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3.2 Lärmpufferzone 

Bei Lärmpufferzonen handelt es sich um vollverglaste Winter¬ 

gärten, Veranden, Baikone, Loggien, Dachterrassen, Glaserker 

o.ä. mit innerer und äußerer Verglasung und mit versetzt oder 

über Eck angeordneten Fenster oder Türen mit Kippbeschlägen. 

Ausschließlich schwenkbare Fenster sind nur an einer lärmab- 

gewandten Seite zulässig. Die Außenbauteile der Lärmpufferzonen 

müssen aus dichtem Material bestehen und ein Flächengewicht von 

mindestens 8 kg/qm erreichen. 

Die gesamte Deckenfläche der Lärmpufferzonen soll hochschall¬ 

absorbierend verkleidet werden (Absorbtionskoeffizient a > 0,6 

im Frequenzbereich oberhalb 500 Hz). 

3.3 Mechanische Lüftungen 

Es können Schacht-, Fenster- oder Fassadenlüfter vorgesehen 

werden. Die Lüftungseinrichtungen dürfen das Schalldämm-Maß 

der Fassade gemäß Festsetzung nicht verschlechtern. Der Eigen¬ 

geräuschpegel von mechanischen Lüftern soll im Schlafbereich 

25 dB (A) unterschreiten. 

Alle Lüftungseinrichtungen sind so zu planen, daß die Frischluft 

aus den jeweils vom Verkehrsweg abgewandten Fassaden nachströmt. 

3.4 Nachweis des Schallschutzes im Genehmigungsverfahren von Wohn¬ 

anlagen 

Bei Fassaden mit einem erforderlichen resultierenden Bau- 

Schalldämm-Maß von R'w,res 2 40 dB ist ein Schallschutznachweis 

nach DIN 4109 erforderlich. 

Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn durch Vorlage 

einer schalltechnischen Untersuchung nachgewiesen wird, daß unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Nutzung, der Raumgrößen und 

Außenwandflächen auch geringere Scha11dämm-Maße ausreichen, um zu 

gewährleisten, daß die jeweils unteren Anhaltswerte für Innenge¬ 

räuschpegel nach der VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von 

Fenstern und ihren Zusatzeinrichtungen" vom August 1987 einge¬ 

halten werden. 

3.5 Nachweis des Schallschutzes im Genehmigungsverfahren gewerblicher 

Anlagen: 

Mit dem Bauantrag oder Antrag auf Nutzungsänderung im Rahmen des 

jeweiligen Genehmigungsverfahren kann die Genehmigungsbehörde den 

Nachweis fordern, daß die festgesetzen immissonswirksamen 

flächenbezogenen Schalleistungspegel durch das entsprechene Vor¬ 

haben nicht überschritten werden. 

Die Berechnung der zulässigen Immissionsanteile je Parzelle ist 

nach den Rechenregeln der VDI 2714 durchzuführen, wobei keine 

Bebauung, ebenes Gelände und eine Schallquellenhöhe von 2,0 m 
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über Boden anzusetzen sind. Die immissionswirksamen flächenbe¬ 

zogenen Schalleistungspegel gelten jeweils für die gesamten 

Parzellenflächen mit Ausnahme von festgesetzten Grünflächen. 

Der Nachweis ihrer Einhaltung ist nur für Immissionsorte außer¬ 

halb der gewerblich genutzten Parzellen zu führen. Als 

Immissionsorte sind zu betrachten: Im Westen 742/13 (MI), im 

Norden geplante Wohnhäuser (MI), im Nordosten bestehende Wohn¬ 

häuser (WA) . 

Auf den Nachweis kann verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, 

daß es sich um einen nicht störenden, geräuscharmen Betrieb 

handelt. 
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D. VERFAHRENSHINWEISE 
************************* 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung 

gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB (vorgezogene Bürger¬ 

beteiligung, Träger öffentlicher Belange) 

vom . bis . im 

Rathaus der Stadt Mühldorf a. Inn öffentlich ausgelegt. 

Mühldorf, den 

(Siegel) 

1. Bürgermeister 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung 

gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

vom . bis . im 

Rathaus der Stadt Mühldorf a. Inn öffentlich ausgelegt. 

Mühldorf, den 

(Siegel) 

1. Bürgermeister 

3. Die Stadt Mühldorf hat mit Beschluß des Stadtrates 

vom . den Bebauungsplan gern. § 10 BauGB als 

Satzung beschlossen. 

Mühldorf, den 

(Siegel) 

1. Bürgermeister 

4 . Dem Landratsamt Mühldorf wurde der Bebauungsplan gemäß 

§ 11 BauGB angezeigt. Das Landratsamt Mühldorf a. Inn 

bestätigte mit Bescheid vom...Az.:61-610/2 Sg. 35/4 st, 

daß der Bebauungsplan keine Rechtsvorschriften verletzt. 

Mühldorf, den 

Landrat 
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5. Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde am . 

ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel bekanntgemacht. 

Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Abs. 4 BauGB rechtsver¬ 

bindlich. 

Der Bebauungsplan mit Begründung kann ab . 

eingesehen werden. 

Mühldorf, den 

(Siegel) 

1. Bürgermeister 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51-610-31/35 

Mühldorf a. Inn, 14.12.1998 

Aufstellung eines Bebauungsplanes 

Nördlich der Harthauser Straße Teil I“ 

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde in der Zeit vom 12.05.1997 - 13.06.1997 durchge¬ 
führt. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeitraum beteiligt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 07.10.1997 wurde in der Zeit vom 12.12.1997 - 
13.01.1998 öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeit¬ 
raum beteiligt. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluß des Stadtrates vom 23.04.1998 Nr.63 den Be¬ 
bauungsplan i.d.F.v. 31.03.1998 als Satzung beschlossen. 



Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn wurde der Bebauungsplan angezeigt. Das Landratsamt 
Mühldorf a. Inn bestätigte mit Bescheid vom ß 7 ju(j jggg 
daß der Bebauungsplan keine Rechtsvorschriften verletzt. 

Mühldorf a. Inn, 2 1. Dez. 1998 

Erich Rambold 
Landrat 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau¬ 
ungsplan ist nach § 12 BauGB a. F. rechtsverbindlich. 

Der Bebauungsplan i.d.F.v. 31.03.1998 kann ab 06.08.1998 im Stadtbauamt, Huterergasse 
2, 1. Stock, Zimmer Nr. N101 eingesehen werden. 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51 -610-31 /35Di-Sb 

Mühldorf a. Inn, 03.08.1998 

Bekannt machung 

Bekanntmachung über die Genehmigung und Auslegung eines Bebauungspla¬ 
nes 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat am 23.04.1997 für das Gebiet 
„Nördlich der Harthauser Straße Teil I“ der Gemarkung Mühldorf a. Inn einen 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan i.d.F.v. 
31.03.1998 ist dem Landratsamt Mühldorf a. Inn mit Schreiben vom 28.05.1998 
angezeigt worden. 

Der Bebauungsplan wurde vom Landratsamt Mühldorf a. Inn mit Schreiben vom 
07.07.1998 Az.61-610/2 Sg. 35/4 h nicht beanstandet, sofern die redaktionelle 
Auflage: 

„Bei den Festsetzungen durch Planzeichen Punkt 4. ist beim Bepflanzungsvor¬ 
schlag das „?“ in Punkt „6“ zu ändern.“ 

beachtet wird. 

Der Bebauungsplan i.d.F.v. 31.03.1998 liegt samt Begründung ab Veröffentli¬ 
chung dieser Bekanntmachung im Stadtbauamt, Huterergasse 2,1.Stock, Zim¬ 
mer N101,84453 Mühldorf a. Inn, während der allgemeinen Dienststunden öf¬ 
fentlich aus und kann dort eingesehen werden. 

Gemäß § 12 BauGB a. F tritt der Bebauungsplan mit der Bekanntgabe in Kraft. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB a. F.ist eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften des BauGB beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes 
unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BauGB a. F.bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht innerhalb ei¬ 
nes Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Ge¬ 
meinde geltend gemacht worden sind, oder im Falle von Abwägungsmängeln 
nicht innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 2 BauGB 
a.F.): 



Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 a. F. des BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlö¬ 
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Mühldorf a. Inn, 03s08.1998 

/'■') K 

5 Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

An der Amtstafel, 
angebracht:06.08.1998 
abgenommen:08.09.1998 
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LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN 

Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

Abdruck 

Landratsamt Mühldorf a. Inn 
Postfach 409, Mühldorf a. Inn 

Stadt 
Mühldorf a. Inn 

84453 Mühldorf a. Inn 

Ihr Zeichen: 51-610-31/35 

Ihr Schreiben vom: 28.05.1998 

Sachbearb.: Herr Heimerl 
Zimmer Nr.: 255 
Telefon : 08631/699-336 
Telefax : 08631/699-699 
Aktenz. : 61-610/2 

Sg. 35/4 h 
Besuchs- Mo.-Fr. 8.00-12.00 
Zeiten : Do. 14.00-16.00 

Mühldorf a. Inn, 07.07.1998 

Bauleitplanung; 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Nördlich der Harthauser Straße" 
Teil I der Stadt Mühldorf a. Inn 
hier: Anzeigeverfahren 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Textteil und Begründung 
i.d.F. vom 31.03.1998 

1 Verfahrensordner 
1 Empfangsbestätigung 

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn erläßt folgenden 

Bescheid: 

Der am 23.04.1998 als Satzung beschlossene Bebauungsplan "Nörd¬ 
lich der Harthauser Straße" Teil I (Planfassung vom 08.04.1997 
zuletzt geändert am 31.03.1998) verletzt keine Rechtsvorschrif¬ 
ten, wenn folgende Auflage beachtet -wird: 

Auflage: 

Bei den Festsetzungen durch Planzeichen Punkt 4. ist beim Be¬ 
pflanzungsvorschlag das "?" in Punkt "6" zu ändern. 



Gründe: 

Der Bebauungsplan "Nördlich der Harthauser Straße" Teil I 
unterliegt keiner Genehmigungspf1icht sondern der Regelung des § 
11 Abs. 1 2. Halbsatz BauGB a.F. (Anzeigeverfahren), da ein Flä¬ 
chennutzungsplan vorhanden ist. 

Das Anzeigeverfahren beschränkt sich auf eine Rechtskontrolle. 
Zuständig ist das Landratsamt Mühldorf a. Inn (§ 11 Abs. 1, § 
203 Abs. 3 BauGB a.F., § 233 Abs. 1 BauGB n.F. i.V.m. § 2 Abs. 4 
ZustVBau a.F.) 

Die Rechtskontrolle ergab, daß der Bebauungsplan nicht zu bean¬ 
standen ist. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen den materiell¬ 
rechtlichen Anforderungen. Insbesondere stimmt das mit diesem 
Bebauungsplan geschaffene Mischgebiet mit Grünflächen mit der 
Darstellung im Flächennutzungsplan überein (vgl. Flächennut- 
zungsplan-NeuaufStellung, genehmigt am 20.05.1997 durch das 
Landratsamt Mühldorf a. Inn). 

Verfahrensrechtliche Mängel liegen nicht vor. 

Die Auflage ist redaktioneller Art und dient der Rechtsklarheit. 
Sie kann von der Verwaltung in eigener Zuständigkeit vorgenommen 
werden. Ein Gemeinderatsbeschluß ist nicht erforderlich. 

Die Verfahrensvermerke sind noch auszufüllen und urkundenmäßig 
(Siegel) zu sichern. 

Danach darf das Verfahren mit der Bekanntmachung nach § 12 
BauGB a.F. abgeschlossen werden. In der Bekanntmachung ist ein 
Hinweis auf § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 
Abs. 5 BauGB) sowie ein Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB (siehe § 215 Abs. 2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist 
anzugeben, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann. Nach der 
Bekanntmachung wird das Landratsamt Mühldorf a. Inn den Anzeige¬ 
vermerk anbringen. Dazu sind vier Bebauungsplan-Ausfertigungen 
mit Begründungen und die Bekanntmachung vorzulegen. 

RrciirsBFiin fsbei i iiriing 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider¬ 
spruch ist sehr i f 11 ich oder zur Nieder sehr i ft beim Landrätsaint Mühldorf a. Inn, Töginyer Straße 18, 84453 Mühldorf 

a. Inn einzulegen. Die Trist, ist auch gewahrt, wenn der Widersprucli rechtzeitig bei der Regierung von Oberbayern, 
Maximilianstr. 39, 80538 München, eingelegt wird. 

Sollte über den Widersprucli ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, 
so kann Klage beim Bayerischen Verwallungsgericht in 80335 München, ßayerslraße 30, schriftlich oder zur Nieder- 
schri ft des Urkundsbeamten der Geschäftsstel 1 e dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn we¬ 
gen besonderer Umstände des Talles eine kürzere Frist geboten ist. 



Die Klage muß den Kläger, den Beklagten Freistaat Bayern und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange- 
fochtene Beschei d sol I in Urschri ft oder i n Abschri ft bei gefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschri ften für die übrigen Betei 1 igten bei gefügt werden. 

HINWEIS: 
Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer keine Kosten; ist der Widerspruch erfolglos 
oder wird er zurückgenommen, tiat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchsverfah¬ 

rens zu tragen. 

I. A. 

gez . 
Bruckmann 
Reg.-Rat 

in Abdruck an: 
Sachgebiet 36/1 
im Hause 

mit 1 B-Plan mit Textteil 
i.d.F. vom 31.03.1998 

zur Kenntnisnahme 


